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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Die Entscheidung Qber die ZurQckweisung der am 

26. Mai 1989 eingereichten Patentanmeldung 89 109 506.9, 

wurde am 1. Oktober 1991 zur Post gegeben. 

II. 	Der BeschwerdefQhrer hat. am 5. November 1991 gegen diese 

Entscheidung Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdegebühr 

wurde am 8. November 1991 bezahit. Die Begrundung wurde 

am 19. November 1991 eingereicht. 

III. Folgender druckschriftlicher Stand der Technik ist im 

Verfahren: 

Dl: DE-A-3 230 323 

 US-A-3 301 402 

 US-A-4 002 566. 

IV. 	Auf einen Bescheid der Beschwerdekammer hat der 

BeschwerdefUhrer mit Schreiben vom 27. Januar 1994 neue 

Unterlagen (unter anderem PatentansprUche 1 und 2) 

eingereicht. 

Die gultigen PatentansprUche lauten wie folgt: 

'1. Verwendung eines mit Zellulose umwickelten, 

vorzugsweise kokosfaseruxnwickelten Drnagerohres als 

Filter zur K1.rung des Wassers beim Umpumpen in einern 

Teichbauwerk, insbesondere in einem Gartenteich." 

"2. Filteranlage eines Teichbauwerkes, dadurch 

gekennzeichnet, dag die Filteranlage ein an sich 

bekanntes mit Zellulose umwickeltes Drnagerohr aufweist, 

wobei das eine Ende des Drnagerohres geschlossen ist und 

das andere Ende an eine Puxnpe, die das gesuberte Wasser 

in den Teich zuruckpuinpt, angeschlossen ist." 
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V. 	Der Beschwerdefuhrer beantragt, die angefochene 

Entscheidung aufzuheben und ein Patent zu erteilen auf 

der Grundlage der folgenden Unterlagen: 

PatentansprUche: 	1 und 2 eingereicht mit Schreiben 

vom 27. Januar 1994; 

Beschreibung: 	 Seite 2 eingereicht mit Schreiben 

vom 27. Januar 1994 (wobei die 

letzte Zeile mit dem Wortlaut 

"Weiter auf Seite 3 . . . zu 

streichen ist), Seite 3 wie 

ursprunglich eingereicht; 

Zeichnungen: 	 Elatt 1/1 wie ursprQnglich 

eingereicht. 

Ent scheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulassig. 

Anderungen 

2.1 	Im Verwendungsanspruch 1 wurde klargestellt, dag das 

Drnagerohr als Filter benutzt wird und da1! die K1rung 

beirn Umpumpen stattfindet. Diese Merkmale stützen sich 

auf den ersten Absatz der Seite 3 der ursprQnglich 

eingereichten Beschreibung. 

2.2 	Im Vorrichtungsanspruch 2 wurde kiargesteilt, dag eine 

Filteranlage beansprucht wird, die ein an sich bekanntes 

mit Zellulose urnwickeltes Drnagerohr aufweist und dai? 

die Pumpe das gesauberte Wasser in den Teich zuruckpumpt. 
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Diese Merkmale sind ebenfalls aus dern ersten Absatz der 

Seite 3 der ursprunglich eingereichten Beschreibung zu 

entnehmen. 

2.3 	In der gQltigen Beschreibung wurde noch der Stand der 

Technik gemag der Druckschrift D3 gewQrdigt. 

2.4 	Einwaride nach Artikel 123 (2) EPU liegen sornit nicht vor. 

Neuheit 

Die Prufung des vorliegenden Standes der Technik hat 

ergeben, dag die Verwendung eines Drnagerohres als 

Filter, gerME dem Anspruch 1 und eine Filteranlage eines 

Teichbauwerkes mit einem Dranagerohr, gemAS dern 

Anspruch 2, nicht bekannt geworden und deshaib als neu im 

Sinne des Artikels 54 EPU zu betrachten sind. Die Neuheit 

wurde auch in der Entscheidung der Prüfungsabteilung 

nicht in Frage gestelit. 

Náchstkomrnender Stand der Technik 

4.1 	Verwendungsanspruch 1 

4.1.1 Bei der Uberprufung eines auf eine Verwendung eines 

Gegenstandes gerichteten Anspruches ist zunàchst zu 

pruf en ob der zu verwendende Gegenstand schon bekannt 

oder naheliegend ist, da die Verwendung den Gegenstand 

voraussetzt. Wenn der Gegenstand im Hinblick auf 

Artikel 54 und 56 EPU neu und erfinderisch ist, so kann 

im ailgemeinen angenorninen werden, dais auch bei einem auf 

die Verwendung des Gegenstandes gerichteten Anspruch im 

Hinblick auf Artikel 54 und 56 EPU keine Bedenken 

bestehen. 
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1st der Gegenstand bekannt, so ist der Stand der Technik 

zu untersuchen, der die bekannten Verwendungen dieses 

Gegenstandes betritft. 1st der Gegenstand jedoch nicht 

bekannt, so muff, daher als nãchstkornmender Stand der 

Technik bei der Beurteilung der erfinderischen Ttigkeit 

zunchst derjenige angesehen werden, der dern zu 

ve 	 nähkornrnt.7 

4.1.2 Im vorliegenden Fall, ist daher als náchstkomrnender Stand 

der Technik für die beanspruchte Verwendung die 

Druckschrift Dl zu wh1en, aus der ein mit Zellulose 

uinwickeltes Drainagerohr und dessen Verwendung zur 

Drainage bekannt sind. 

Die Druckschriften D2 und D3 befassen sich ailgernein mit. 

Filteranlagen und nicht mit einem mit Zellulose 

uniwickelten Drnagerohr. 

4.2 	Vorrichtungsanspruch 2 

Da der Anspruch 2 elne Filteranlage eines Teichbauwerkes 

betrif ft, ist bei der Untersuchung der erfinderischen 

Tatigkeit von einern gattungsgemen Stand der Technik 

auszugehen, nârnlich hier von einer Filteranlage eines 

Teichbauwerkes, wie sie die Druckschrift D3 oder D2 

zeigt. 

Da sich die Druckschrift D3 mit einer Filteranlage 

beschaftigt, die unter anderem, ãhnlich wie beim 

Anmeldungsgegenstand, ein rohrfOrrniges Sieb-Filter-

element (58 und 77) aufweist, das an einem Ende 

geschlossen 1st und am anderen Ende an eine Pumpe (54) 

zum Umpumpen von Wasser in einer Teichanlage 

angeschlossen ist, wird diese Druckschrift D3 als 

nchstkornrnender Stand der Technik zur Beurteilung der 

erfinderischen Thtigkeit irn Hinblick auf die Filteranlage 

nach Anspruch 2 ausgewh1t. 

1102 .D 
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Die Druckschrift D2 dagegen befaJt sich mit der 

speziellen Ausbildung eines Filterelementes für Aguarien, 

das für die Aufzucht von Wasserlebewesen vorgesehen ist 

und eirie speziell ausgebildete Oberflàche (vgl. 

Anspruch 1 der Druckschrift D2) aufweist urn zu 

verhindern, dai3 Kleinlebewesen in das Filter 

hineingezogen werden. 

Aufgabe und LOsung 

5.1 	Im Hinblick auf den nchstkommenden Stand der Technik zurn 

verwendungsanspruch 1 des angefochtenen Patents, närnlich 

der Druckschrift Dl, und im Hinblick auf den nächst-

kornmrnenden Stand der Technik zurn Anlagenanspruch 2, 

nm1ich der Druckschrift D3, liegt der Vorteil darin, bei 

Teichbauwerken Filterelemente einzusetzen, die als 

Bauteile in einem freinden Fachgebiet in groler Menge zur 

VerfUgung stehen und die einen langfristigen Einsatz bis 

zu einem notwendigen Austausch ermoglichen. 

5.2 	Die Aufgabe liegt daher darin ein Filterelement für 

Teichbauwerke vorzusehen, das preiswert ist und durch das 

dennoch eine gute Reinigungswirkung erzielt werden kann. 

Diese Aufgabe ist auch in den ursprunglich eingereichten 

Unterlagen (vgl. Seite 2, vierter Absatz) angegeben. 

5.3 	Durch die Verwendung oder Anordnung eines mit Zellulose 

urnwickelten DrainagerOhreS in einem Teichbauwerk kommt 

ein Filterelernent zuxn Einsatz mit einer im Vergleich zu 

herkOmrnlichen Filteranlagen grof!.en Fi1terf1che, das 

zudein einfach und billig ist. 

Erfinderische Tatigkeit 

Durch den vorliegeriden Stand der Technik wird der 

Fachrnann nicht in naheliegender Weise angeregt, die oben 

genannce Aufgabe durch die Verwendung eines Zeliulose 

I1)2.1) 	 . . .1... 
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uinwickelten Drainagerohres nach Anspruch 1 bzw. durch 

dessen Anordung und Umgestaltung nach Anspruch 2 zu 

lOsen. 

6.1 	Die Druckschrift Dl befaft sich mit einem Drainagerohr, 

das eine filternde Ummantelung aus Maturfasern aufweist, 

en 

Drãnagerohres zu vermeiden. Es ist hier zwar auch die 

Filterwirkung des Drainagerohres angesprochen, doch 

handelt es sich vor allem urn die Filterung der die 

Verschlarnmung bewirkenden Bodenteilchen und die 

Verhinderung des Verstopfens des Rohrinneren. Das zu 

filternde Wasser f1ieit dabei im ailgerneinen aufgrund des 

natUrlichen Gef1les ab und wird nicht von einer Purnpe in 

einem Kreislauf urngepumpt. Die Abmessungen der Rohre sind 

den Erfordernissen für die Drainage angepaI!,t. 

Bei Filteranlagen von Teichbauwerken dagegen, bei welchen 

das Wasser zur K1rung des Teichwassers in den Teich 

zurUckgepumpt wird, ist das Filterelement im ailgemeinen 

in einem von elner notwendigen Pumpe gefOrderten 

Wasserstrom eingesetzt und nirnmt die irn Wasser 

vorhandenen Feststoffteilchen auf. Ohne die durch die 

Pumpe erzielte Zirkulation ist das Filterelement 

unwirksam. Bei einern bestimmten Verschrnutzungsgrad wird 

das Filterelernent durch ein neues ersetzt. Die GrOfe des 

Filterelementes und seine Beschaffenheit ist im 

aligemeinen den Erfordernissen der Filteranlage und 

semen Gr61!enverh1tnissen angepaI,t. 

Für eine derartige Verwendung und den Einbau in eine 

Teichfilteranlage gibt die Druckschrift Dl keinen Hinweis 

und keine Anregung, da die Ummantelung der Drainagerohre 

und die Abmessungen der Rohre speziell für Drainagezwecke 

ausgelegt sind, wobei hierfUr die zu filternden Boden- 

teilchen und die Notwendigkeit der langen Funktjons-

fhigkei: wegen des schwierigen Austausches der einmal 
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verlegten Rohre, eine Rolle spielen. DarUber hinaus weist 

die Druckschrift auch nicht auf eine mOgliche Verwendung 

mit einer Purnpe hin, so dag auch das Umpumpen zur Kiarung 

des Wassers nicht aus der Druckschrift Dl ableitbar ist. 

Der Fachmann würde für Teichfilteranlagen, bei weichen un 

Vergleich zur Drainage nur kleine Filterelemente 

erforderlich sind, die im aligemeinen ohne Schwierig-

keiten ausgetauscht werden kOnnen, speziell für Teich-

filteranlagen ausgelegte Filterelemente verwenden. 

	

6.2 	Speziell für Aguarien vorgesehene Filterelernente ("filter 

medium 13 11 ) sind aus der Druckschrift D2 bekannt. Diese 

spezifischën Filterelemente, die so ausgebildet sind, dais 

kleine Lebewesen nicht in das Filter eindringen k6nnen 

und dort abgetOtet werden, bestehen aus porOsem festen 

Material, sind zylindrisch ausgebildet und weisen an 

ihren Oberflchen Rillen auf, die in Achsrichtung des 

Filterelementes verlauf en. Auch hieraus bekommt der 

Fachmann weder einen Hinweis noch eine Anregung einfache 

Drnagerohre mit einer Urnmantelung als Filterelernent für 

Teichbauwerke zu verwenden und in einer entsprechenden 

Filteranl,age anzuordnen. 

	

6.3 	Die Druckschrift D3 beschreibt zwar eine Sieb-Filter- 

anlage ("strainer tube" 58 oder 77) für Wasserbecken 

("fish pond, swimming pool or other applications) und 

damit auch für Teichanlagen, bei der am vorderen Ende 

eines zu einer Puinpe fUhrenden Saugrohres em 

zylindrisches Sieb-Filterelement vorgesehen ist, dieses 

Sieb-Filterelement ist jedoch dein Durcbmesser des 

Ansaugrohres angepaft, wie aus der Darstellung (vgl. 

Figur 1) ersichtlich ist. Darüber hinaus ist bei dieser 

bekannten Anlage nach dem Sieb-Filterelement noch em 

Behlter (21 oder 84) mit einer Filtereinrichtung 

("filter media" 23 oder 82) vorgesehen, wo die 

eigentliche Filterung stattfindet (vgl. Patent- 

1. 
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anspruch 1) . Die Druckschrift D3 kann daher keine 

Anregung geben, ein einfach umwickeltes Rohr aus einem 

anderem Fachgebiet, nárnlich dernjenigen der Bodendrainage, 

mit den dort erforderlichen Abmessungen, bei elnern 

Teichbauwerk zu verwenden und bei einer Teichfilteranlage 

einzubauen. 

6.4 	Auch eine gemeinsame Betrachtung der durch den Stand der 

Technik vermittelten Lehren weist dem Fachmann insgesarnt 

keinen Weg, auf dern er ohne erfinderische Tátigkeit zu 

der Verwendung eines Drnagerohres nach Anspruch 1 oder 

zur Anordnung eines entsprechend umgestalteten 

Drnagerohres in einer Teichfilteranlage nach Anspruch 2, 

gelangen kOnnte. 

7. 	Der Patentanspruch 1 sowie der Patentanspruch 2 sind 

daher patentfähig im Sinne des Artikels 52 EPU. 

Entscheidungsforxnel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der 

Anordnung zurUckverwiesen, ein europãisches Patent mit 

den in Abschnitt V genannten Unterlagen zu erteilen. 

Der G9chftsste11enbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

N. Maslin 
	

C. Andries 
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